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Bericht an den Hauptausschuss und an den Innenausschuss des 
Landtags gern. § 5b Abs. 4 Verfassungsschutzgesetz Nordrhein- 
Westfalen (VSG NRW) über das Jahr 2025

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

gemäß § 5b Abs. 4 VSG NRW berichtet das für Inneres zuständige Mi­

nisterium dem Hauptausschuss des Landtags jährlich über Maßnahmen 

nach § 5 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 10 bis 14 VSG NRW. Da derzeit der Innen­

ausschuss der für die Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zustän­

dige Ausschuss ist, ist der Bericht auch an diesen gerichtet.
° ° Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80 

I. Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 VSG NRW 40217 Düsseldorf

Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hat 20 Maßnahmen ge­

mäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 VSG NRW (Abhören und Aufzeichnen der Tele-
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Brief- und Postverkehrs) vollzogen, hiervon waren sechs neu angeordnet. 

Anordnungsgründe waren in neun Fällen die Beobachtung des Rechts­

extremismus, in einem Fall die Beobachtung des Linksextremismus und 

in zehn Fällen die Beobachtung von sicherheitsgefährdenden oder ge­

heimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht. 55 Personen oder
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Organisationen waren von diesen Maßnahmen insgesamt betroffen 

(Rechtsextremismus: 25 Betroffene; Linksextremismus: 1 Betroffener; Si­

cherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde 

Macht: 29 Betroffene).

II. Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 Nr. 12 VSG NRW

In 19 der unter I. genannten Fällen wurden jeweils auch Maßnahmen ge­

mäß § 5 Abs. 2 Nr. 12 VSG NRW (IMSI-Catcher und/oder Stille SMS) 

angeordnet.

Anordnungsgründe waren in neun Fällen die Beobachtung des Rechts­

extremismus, in einem Fall die Beobachtung des Linksextremismus und 

in neun Fällen die Beobachtung von sicherheitsgefährdenden oder ge­

heimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht. Davon betroffen wa­

ren 52 Personen oder Organisationen (Rechtsextremismus: 25 Be­

troffene; Linksextremismus: 1 Betroffener; Sicherheitsgefährdende oder 

geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht: 26 Betroffene).

Der IMSI-Catcher wurde in drei Maßnahmen eingesetzt (Linksextremis­

mus: 1 Maßnahme; Sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tä­

tigkeiten für eine fremde Macht: 2 Maßnahmen). Es wurden jedoch in kei­

ner der Maßnahmen "Stille SMS" zur Standortermittlung eines aktiv ge­

schalteten Mobilfunkendgerätes versendet.

III. Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 Nr. 14 VSG NRW
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In sieben der unter I. genannten Fällen wurde zudem auf der Grundlage 

von § 5 Abs. 2 Nr. 14 VSG NRW die Erhebung von Telekommunikations­

verkehrsdaten angeordnet.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Anordnungsgründe waren in zwei Fällen die Beobachtung des Rechts­

extremismus und in fünf Fällen die Beobachtung von sicherheitsgefähr­

denden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht. Da­

von betroffen waren 20 Personen oder Organisationen (Rechtsextremis­

mus: 5 Betroffene; Sicherheitsgefährdende odergeheimdienstliche Tätig­

keiten für eine fremde Macht: 15 Betroffene).

In zwei weiteren Fällen erfolgte die Anordnung der Erhebung von Tele­

kommunikationsverkehrsdaten separat. Anordnungsgrund war in beiden 

Fällen die Beobachtung von sicherheitsgefährdenden odergeheimdienst­

lichen Tätigkeiten für eine fremde Macht. Davon betroffen waren sieben 

Personen oder Organisationen.

IV. Maßnahmen nach $ 5 Abs. 2 Nr. 13 VSG NRW

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum in vier Fällen Maßnahmen 

nach § 5 Abs. 2 Nr. 13 VSG NRW (Finanzermittlungen) angeordnet. 

Anordnungsgründe waren in einem Fall die Beobachtung des Linksextre­

mismus sowie in drei Fällen die Beobachtung von sicherheitsgefährden­

den oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht. Zwölf 

Personen oder Organisationen waren hiervon betroffen (Linksextremis­

mus: 3 Betroffene; Sicherheitsgefährdende odergeheimdienstliche Tätig­

keiten für eine fremde Macht: 9 Betroffene).

Mit freundlichen Grüßen

[WM
Herbert Reul MdL

Seite 3 von 3


